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63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

AVG §52;

BDG 1979 §14 Abs1 idF 1995/820;

BDG 1979 §14 Abs3 idF 2006/I/090;

DVG 1984 §1;

Rechtssatz

Die Dienstbehörde ist nicht nach § 1 DVG in Verbindung mit § 52 AVG verp;ichtet, einen berufskundlichen

Sachverständigen zur näheren Ausleuchtung der auf den Verweisungsarbeitsplätzen zugewiesenen Aufgaben

beizuziehen, wenn es nicht um die Verwendbarkeit des Beamten auf der belangten Behörde vom Anforderungspro=l

her nicht bekannten Arbeitsplätzen, insbesondere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt geht, sondern um seine

Verwendung im Bereich der Dienstbehörde auf von ihr organisatorisch eingerichteten und ihr folglich von den

Anforderungen her bekannten Arbeitsplätzen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 17. Dezember 2007, Zl. 2007/12/0058).

Schlagworte

Sachverständiger Erfordernis der Beiziehung Besonderes Fachgebiet
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